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Sachverhalt und Antrge 

I. Die am 30. Oktober 1981 angerneldete, unter der Nummer 

0 056 100 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 

81 109 315.2, für die die Priorität einer frUheren 

Arimeldung vom 8. Januar 1981 in Anspruch genommen wird, 

ist von der PrUfungsabteilung 073 durch Entscheidung vom 

15. Januar 1985 zurUckgewiesen worden. 

Der Entscheidung lagen der am 27. Juni 1984 eingegangene 

Patentanspruch 1 und der usprUngliche Patentanspruch 5 als 

neuer Anspruch 2 zugrunde. 

II. Die PrUfungsabteilung ist der Auffassung, der Gegenstand 

des Anspruchs 1 beruhe nicht auf einer erfinderischen 

Tätigkeit. Zur BegrUndung fUhrt sie aus, die Benutzung 

eines Elektroheizers sei auf demselben Fachgebiet, in das 

der Anmeldungsgegenstand falle, durch die französische 

Verffent1ichung 2 402 841 bekannt gewesen. Dieses Merkmal 

mit der entsprechenden Wirkung bei dem in der deutschen 

Offenlegungsschrift 2 710 139 beschriebenen Wasserspeicher 

anzuwenden und die Elektroheizung auszuschalten, wenn die 

brennstoffbetriebene Heizquelle eingeschaltet werde, habe 

sich zur Vermeidung einer Verschwendung von elektrischer 

Energie angeboten. 

III. Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin am 

11. Mrz 1985 Beschwerde mit dem Antrag eingelegt, die 

angefochtene Entscheidung aufzuheben. Die BeschwerdegebUhr 

ist am *0. März 1985 gezahit worden und die schriftliche 

BegrUndung der Beschwerde am 19. März 1985 eingegangen. 

Die Anmelderin ist der Auffassung, die Kombination der 

Merkmale, durch die sich der Gegenstand des Anspruchs 1 

von dem Speicher nach der deutschen Offenlegungsschrift 
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2 710 139 unterscheide, habe für den Fachmann nicht 

nahegelegen. 

IV. 	Im Verlauf des Beschwerdeverfahrens hat die Anmelderin mit 

Schriftsatz vom 4. April 1986, eingegangen am 

9. April 1986, neue PatentansprUche 1 und 2 sowie 

geänderte Seiten 1 und 2 und am 22. Januar 1986 eine neue 

Seite 3 der Beschreibung eingereicht und zugleich urn 

Berichtigung einiger Stellen in der Beschreibung des 

AusfUhrungsbeispiels sowie urn die Ergänzung des 

Bezugszeichens 20 in der Druckzeichnung gebeten. 

Der Patentanspruch 1 lautet wie folgt: 

"1. Brauchwasserspeicher (1) mit einem Kaltwassereinlal3 

(3) im Bodenbereich des Behälters und einern Wasserauslal3 

(4) irn oberen Behälterbereich sowie mit einer ersten 

brennstoffbeheizten Wärmequelle (8) und einer darunter in 

Bodennähe angeordneten zweiten davon unabhängigen Wärme-

queue, bei dern die beiden Wrmequellen von je einem 

TemperaturfUhler (17 bzw. 14) betätigt werden und der 

TemperaturfUhier (14) der brennstoffbeheizten Wrmeque1le 

(8) oberhaib des anderen TemperaturfUhiers (17) angeordnet 

ist, dadurch gekennzeichnet, daB die zweite Wärmequelle 

ein Elektroheizer (20) mit einem dem KaitwassereinlaB (3) 

zugeordneten TemperaturfUhier (17) 1st, der bei einer 

hheren Temperatur als der erste TemperaturfUhier (14) 

anspricht, und daB beim Ansprechen des ersten Temperatur-

fihlers (14) nicht nur die brennstoffbeheizte Wärmequelle 

(8) eingeschaltet, sondern zugleich auch der Elektroheizer 

(20) abgeschaltet wird." 

5. 	Wegen des Wortlauts der ursprUnglichen PatentansprUche und 

der Beschreibung wird auf die Verbffentlichung Nr. 

0 056 100 verwiesen. 
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Ent a cheidungsgrtinde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU, und zwar auch hinsichtlich der Vorschrift 

der Regel 64 b, gemäi3 der in der Beschwerdeschrift der 

Umfang anzugeben ist, in dem die Aufhebung der ange-

fochtenen Entscheidung begehrt wird. Aus dem Antrag, die 

Entscheidung aufzuheben und das Patent zu erteilen, ergibt 

sich, daB die Aufhebung der Entscheidung in vollem Umfang 

und demzufolge mit den PatentansprUchen in jener Fassung 

begehrt wird, die der Entscheidung zugrunde lag (vgl. auch 

Entscheidung P 07/81, AB1. EPA 3/1983, 99). 

Die Beschwerde ist deshaib zu1ssig. 

2. Die im geltenden Patentanspruch 1 aufgefUhrten Merkmale 

sind in dem ursprUnglichen Anspruch 1, den abhngigen 

AnsprUchen 2 bis 4 sowie in der Beschreibung of fenbart. 

Der Patentanspruch 1 geht daher nicht Uber den Inhalt der 

Anmeldung in der ursprUnglich eingereichten Fassung hinaus 

(Artikel 123 (2) EPU). 

3. Gegen die Herleitung des Oberbegriffs des Anspruchs 1 von 

dem Wasserspeicher nach der deutschen Offenlegungsschrift 

2 710 139 hat die Kammer keine Bedenken. Die PrUfung der 

Entgegenhaltungen hat ergeben, daB von den durch sie be-

kanntgewordenen Brauchwasserspeichern mit zwei Wärme-

quellen keiner dem Gegenstand des Anspruchs 1 näher kommt 

als dieser Speicher. 
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Der Anspruch entspricht auch Regel 29 (1) (a) EPt3. Die 

Merkinale seines Gegenstands, die gemä8 der vorstehenden 

Offenlegungsschrift in Verbindung miteinander schon zum 

Stand der Technik gehbren, sind in seinem Oberbegriff 

slimtlich aufgefUhrt. 

Der Patentanspruch 1 genUgt demnach auch insoweit den 

formalen Vorschriften des fibereinkommens. 

4. Aus den AusfUhrungen im vorigen Abschnitt folgt, daf3 em 

Hei2wasserspeicher, der alle im Patentanspruch 1 angege-

benen Merkmale aufweist, durch die bei der Recherche 

ermittelten Druckschriften nicht bekanntgeworden ist. 

GegenUber diesem Stand der Technik ist der Gegenstand des 

Anspruchs 1 somit neu. 

5. Zur Frage, ob die Ausbildung eines Heil3wasserspeichers 

nach der Lebre des Anspruchs 1 nahegelegen hat, ist 

folgendes auszufUhren: 

5.1 	1st bei dem Brauchwasserspeicher nach der deutschen Of fen- 

legungsschrift 2 710 139 die brennstoffbeheizte Wärme-

queue in Betrieb, weil die zweite, davon unabhngige 

Wärmequelle - vorzugsweise ein Solarkollektor - nicht die 

gewUnschte BrauchwassertemperatUr zu erzeugen vermag, so 

muf3 die brennstoffbeheizte Wärmequelle nicht nur die bei 

jeder Brauchwasserentnahme eintretenden Wärmeverluste, 

sondern auch Wärmeverluste infolge Wdrineabstrahlung 

während der BetriebsbereitsChaft ausgleichen. Den Aus-

gleich geringfUgiger, insbesondere durch Wärmeabstrahlung 

bedingter Verluste durch die brennstoffbeheizte Wrme-

queue hat die Anmelderin als unwirtschaftlich empfunden. 
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5.2 	Der Erfindung liegt deshaib die Aufgabe zugrunde, einen 

von einer brennstoffbeheizten Wärmequelie und einer hier-

von unabhngigen anderen Wärmequelie beheizbaren Brauch-

wasserspeicher zu schaffen, bei dem kieinere Wrmeveriuste 

wirtschaftiicher kompensiert werden. 

	

5.3 	Eine Anregung, diese Aufgabe durch den Brauchwasser- 

speicher nach Anspruch 1 zu ibsen, bei dem der die zweite 

Wärmequeiie bildende Elektroheizer nur anspricht, wenn die 

Absenkung der Wassertemperatur im Speicher einen festge-

iegten Wert nicht Ubersteigt, war dem errnitteiten Stand 

der Technik nicht zu entnehinen. 

5.3.1 Die zweite Wrmequelie von Brauchwasserspeichern mit zwei 

Wrmequelien ais Elektroheizer auszubiiden, war zwar schon 

bei Speichern der verschiedensten Art bekannt. So zeigt 

Bud 2 in der Fachzeitschrift fUr Sanitr-Heizung-K1ima 

"IKZ", 1979, Heft 19, Seite 39, einen Brauchwasser-

speicher mit einem an einer Heizanlage angeschiossenen 

Wärmetauscher zum Beheizen des Speicherinhaits, der 

auBerdem in Bodennhe mit einem Elektro-Heizeinsatz 

ausgerUstet ist. Dieser Heizeinsatz ist jedoch nur als 

Alternativ-Heizquelle gedacht. Er soil den Speicher im 

Sominer ansteile des Wärmetauschers aufheizen und so einen 

von dem Wärmetauscher unabhängigen Heizbetrieb ermbg-

lichen. Der Energiebedarf des Speichers wird also unab-

hängig davon, wie groi3 der Bedarf ist, entweder immer nur 

von der einen oder von der anderen Wrmequeiie gedeckt. 

5.3.2 Nach demselben Prinzip jet der zweite der in Bud 10 der 

vorstehenden Zeitschriftenstelle aus "IKZ", 1979, darge-

steilten Brauchwasserspeicher mit Fernwärmeanschlul3 und 

zwei Wrmeque1ien konstruiert. Der am Speicherboden ange-

ordnete Eiektro-HeizeinsatZ ist ebenfails nur dazu be-

stimrnt, den Behlter zu beheizen, wenn das Fernwärmenetz, 
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• 	 von dem der die andere Wärmequelle bildende Wärmetauscher 

gespeist wird, im Sommer nicht in Betrieb ist. 

5.3.3 Bei den Brauchwasserspeichern, deren eine Wrmeque11e em 

Solarkollektor und deren zweite Wrmeque11e ein Elektro-

heizer ist (Bilder 11 und 22 der "IKZ", 1979, deutsche 

Offenlegungsschrift 2 712 733 sowie französische Veröf-

fentlichung 2 402 841), hat der Elektroheizer dieselbe 

Aufgabe wie die brennstoffbeheizte zweite Wärmequelle bei 

dem Brauchwasserspeicher nach der deutschen Offenlegungs-

schrift 2 710 139: er bildet eine Zusatzheizung, die den 

Speicherinhalt auf die geforderte Temperatur erwärmt, wenn 

der Solarkollektor diese allein nicht zu erzeugen vermag. 

5.3.4 Diese bekannten Verwendungen eines Elektroheizers als 

zweite Wärmequelle bei Brauchwasserspeichern konnten daher 

nicht die Idee nahelegen, bei ether Speicherbeheizung 

durch eine brennstoffbeheizte Wärmequelle zur Deckung 

kleiner Wärmeverluste in Bodennähe einen Elektroheizer als 

zweite Wärmequelle vorzusehen und diesen durch den ihm zu-

geordneten TemperaturfUhier bei einer höheren Temperatur 

als die brennstoffbeheizte Wärmequelle zu betätigen, an-

dererseits die Steuerung beider Wrmeque11en aber so aus-

zubilden, daB beim Einschalten der nur gröl3ere Wärmever-

luste ausgleichenden brennstoffbeheizten Wärmequelle der 

Elektroheizer abgeschaltet wird. 

5.4 	Der Brauchwasserspeicher nach Anspruch 1 beruht mithin 

auf einer erfinderischen Thtigkeit im Sinn des Artikels 56 
EPU. 

6. 	Der Patentanspruch 1 ist deshaib gewährbar (Artikel 52 

EPU). 
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7. Der auf den urspriinglichen Anspruch 5 zurUckgehende Pa-

tentanspruch 2 ist auf eine besondere AusfUhrungsform des 

Behäiters nach Anspruch 1 gerichtet und daher als abhängi-

ger Anspruch ebenfalls gewährbar. 

8. Die Beschreibung ist dem Wortlaut des Anspurchs 1 ange-

paBt. In ihr ist aul3erdem das Problem kiargestelit, das 

mit dem Gegenstand des Arispruchs 1 gelöst wird. Bei den 

beantragten Anderungen auf den Seiten 3-5 handelt es sich 

uin Berichtigungen, von denen sofort erkennbar ist, daI3 

nichts anderes gemeint war. 

9. Das antragsgemäl3 in die Zeichnung einzufUgende Bezugs-

zeichen 20 findet sich in der Beschreibung des Aus-

fUhrungsbeispiels, und der Bauteil, dem es zugeordnet 

werden soil, ist der zeichnerischen Darstellung des Bei-

spiels zweifelsfrei zu entnehmen. 

Entscheidungs formel 

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zu-

rUckverwiesen, auf die Annieldung ein europäisches Patent 

mit folgenden Unterlagen zu erteilen: 

2 PatentansprUche, eingegangen am 9. April 1986, 

Beschreibung Seiten 1 und 2, eingegangeri am 

9. April 1986, 

Beschreibung Seite 3, eingegangen am 22. Januar 1986, 

Seiten 2 bis 7 der ursprtinglichen Beschreibung unter Vor-

nahme der beantragten Anderungen, 

urspringliche Zeichnung unter Ergänzung des Bezugs-

zeichens 20. 

Der Geschäftsttelleflbeelflter 	Der Vorsitzende 
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